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Die Garantiebedingungen :  

  

Der Hersteller MANUVIT S.A. gewährt eine Garantie auf seine beworbenen Produkte. Die 

Garantiedauer beträgt je nach Produkt zwischen 2 und 10 Jahren.   

  

Die Frist für die Berechnung der Garantiedauer beginnt mit dem Rechnungsdatum. Der geografische Geltungsbereich der 

Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich auf das Land der Bundesrepublik Deutschland.  

  

Wenn innerhalb dieses Zeitraums Mängel am Produkt festgestellt werden oder Herstellungsfehler an der von Ihnen gekauften 

Ware auftreten, wird der Hersteller als Garantiegeber das Produkt auf seine Kosten (ohne Transportstreit oder Nutzungsausfall) 

ersetzen, solange er nachweislich dafür verantwortlich ist.  

  

Im Zweifelsfall wird ein Gutachten über das Produkt erstellt.   

Bei Inanspruchnahme der Garantie wenden Sie sich bitte an den Garantiegeber:  

  

MANUVIT S.A. 

ZI Beauregard 

7, rue des Peupliers 

61600 La Ferté Macé 

Frankreich  

  

Telefon: +33 (0) 3 86 92 00 74 

Telefax: +33 (0)3- 86 62 06 71   

E-Mail : export@manuvit.fr 

   

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden an der Ware, die verursacht wurden durch  

  

- normalem Verschleiß  

- unsachgemäßer oder missbräuchlicher Behandlung   

- Nichtbeachtung etwaiger Sicherheitsmaßnahmen   

- Eigenmächtige Reparaturversuche  

- Umwelteinflüsse (Hitze, Feuchtigkeit usw.)  

  

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist, dass dem Garantiegeber die Möglichkeit gegeben wird, den 

Garantiefall zu prüfen (z. B. durch Zusendung der Ware).  

  

Es ist darauf zu achten, dass eine Beschädigung der Ware während des Transports durch eine sichere Verpackung vermieden 

wird.  

Dem Antrag auf Garantieleistung muss eine Kopie der Rechnung für die Warensendung beigefügt werden, damit der 

Garantiegeber prüfen kann, ob die Garantiefrist eingehalten wurde.  

Ohne eine Kopie der Rechnung kann der Garantiegeber die Garantieleistung verweigern. Außerdem müssen Sie den Namen und 

die Anschrift des Verkäufers mitteilen, wenn diese Angaben nicht aus der Rechnungskopie hervorgehen.  

 

Bei berechtigten Garantieansprüchen erfolgt die Garantieabwicklung in jedem Fall frachtfrei für Sie, d. h.  

der Garantiegeber erstattet eventuelle Portokosten für den Hinversand.  

  


